
 

 

 

Doppelstiftungsmodelle im Rahmen der Unterneh-
mensnachfolge: Schutz vor Pflichtteilsansprüchen 
 

BGH, Pressemitteilung 188/2011 zum Urteil v. 29.11.2011, Az. II ZR 

306/09 
 
Bundesgerichtshof entscheidet Streit über Nachlass des Suhrkamp-
Verlegers Siegfried Unseld 
 
Der für das Gesellschaftsrecht zuständige II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs 

hat entschieden, dass die der Siegfried Unseld-Stiftung eingeräumten Unterbe-

teiligungen an Gesellschaften der Suhrkamp-Verlagsgruppe nicht in den Nach-

lass des im Oktober 2002 verstorbenen Verlegers Siegfried Unseld gefallen und 

daher bei der Berechnung des Pflichtteilsanspruchs seines Sohnes Joachim 

Unseld nicht zu berücksichtigen sind. 

Siegfried Unseld hatte im Oktober 2001 die Siegfried und Ulla Unseld Familien-

stiftung als seine Alleinerbin eingesetzt und einer weiteren Stiftung, der Sieg-

fried Unseld-Stiftung, unentgeltlich Unterbeteiligungen in Höhe von jeweils 30% 

u.a. an der Suhrkamp Verlag GmbH & Co. KG und der Insel Verlag GmbH & 

Co. KG aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt seines Todes eingeräumt. 

Nach seinem Tode entstand über die Höhe des Pflichtteilsanspruchs des Soh-

nes Joachim aus erster Ehe des Erblassers Streit zwischen diesem und der von 

der Ehefrau Ulla Unseld-Berkéwicz vertretenen Alleinerbin. Die Parteien stritten 

u.a. darüber, ob die Unterbeteiligungen an den Verlagsgesellschaften bereits zu 

Lebzeiten von Siegfried Unseld der Siegfried Unseld-Stiftung mit Abschluss der 

darauf gerichteten Verträge im Oktober 2001 rechtswirksam geschenkt worden 

und damit bei der Berechnung des Pflichtteilsanspruchs nicht zu berücksichti-

gen waren. 

Der auf die entsprechende Feststellung gerichteten Klage der Siegfried und 

Ulla Unseld Familienstiftung haben die Vorinstanzen stattgegeben. Die vom 

Oberlandesgericht zugelassene Revision des Beklagten hatte keinen Erfolg. 

Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Schenkung der Unterbeteili-

gungen an die Siegfried Unseld-Stiftung mit dem Abschluss der Verträge im 

Oktober 2001 bereits vollzogen wurde und damit die Vorschriften über Schen-

kungen unter Lebenden Anwendung finden.  
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2VOLLTEXTSERVICE 

Nach den im Oktober 2001 getroffenen Vereinbarungen stehen der Siegfried Unseld-Stiftung nicht nur Ansprüche als 

Unterbeteiligte auf Beteiligung am Gewinn der Erbin als Hauptbeteiligte in den Verlagsgesellschaften zu. Der Unterbetei-

ligten sind vielmehr darüber hinaus Mitwirkungsrechte in der zwischen ihr und der Hauptbeteiligten begründeten Innenge-

sellschaft bürgerlichen Rechts eingeräumt worden. Jedenfalls bei einer solchen Ausgestaltung der Rechte des Unterbetei-

ligten innerhalb der Innengesellschaft ist die Schenkung der Unterbeteiligung als bereits mit dem Abschluss des Gesell-

schaftsvertrags vollzogen anzusehen. Das hat zur Folge, dass die Unterbeteiligungen nicht in den Nachlass des im Okto-

ber 2002 verstorbenen Erblassers gefallen sind. 

 

Urteil vom 29. November 2011 II ZR 306/09 

LG Frankfurt am Main - 2/1 O 182/04 - vom 9. Mai 2007; 

OLG Frankfurt am Main - 1 U 127/07 – Urteil vom 13. November 2008 

Karlsruhe, den 29. November 2011 

 

 


